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25. Rettungsdienst muss zukunftsfähig aufgestellt werden 
- Kooperationen sind zweckmäßig 

 
Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes sind die Kreise 
und kreisfreien Städte. Sie können die Trägeraufgaben auf einen 
anderen Rettungsdienstträger übertragen oder einen anderen 
Rettungsdienstträger errichten, soweit Gesetze des Landes dies 
zulassen. 
 
Die Anforderungen an den Rettungsdienst nehmen stetig zu. Zur 
Bewältigung der Aufgaben sind Zusammenschlüsse mehrerer 
Rettungsdienstträger vorteilhaft. Sie schaffen finanzielle Spiel-
räume. 
 
Die Erfüllung der operativen Aufgaben darf auf Dritte übertragen 
werden. 5 Kreise haben entsprechende Durchführungsverträge 
mit der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein 
gGmbH geschlossen. Bei der Umsetzung dieser Verträge muss 
beachtet werden, dass rechtlich die Aufgabenverantwortung wei-
ter bei den Rettungsdienstträgern liegt. 
 
Die Ausbildung erfolgt in Rettungssanitäter- und Notfallsanitä-
terschulen (Rettungsdienstschulen). Die Rettungsdienstschulen 
sind klein und spezialisiert. Die Rettungsdienstträger sollten 
auch bei der Ausbildung stärker kooperieren. 

 
25.1 Vorbemerkung 

 
Der Rettungsdienst gehört bundesweit zu den überdurchschnittlich stark 
wachsenden Ausgabenpositionen der gesetzlichen Krankenversicherung. 
Dieser bundesweite Trend ist auch in Schleswig-Holstein zu verzeichnen. 
Von 2014 bis 2019 sind die Kosten des Rettungsdienstes um knapp 90 auf 
250 Mio. € angestiegen.1 Dies entspricht einer Steigerung von 56 %. Allein 
von 2018 auf 2019 beträgt die Steigerung knapp 23 Mio. €. Für 2021 wird 
mit einem weiteren Anstieg auf mehr als 281 Mio. € gerechnet. Davon ent-
fallen knapp 270 Mio. € auf den bodengebundenen Rettungsdienst und 
11,6 Mio. € auf die Luftrettung. 
 
Die Gesamtkosten des Rettungsdienstes sind nach dem Kostendeckungs-
prinzip durch Benutzungsentgelte zu finanzieren. Sie werden zwischen 
den Rettungsdienstträgern und den Krankenkassen sowie der gesetzli-
chen Unfallversicherung (Kostenträger) verhandelt. Zur Frage der Bedarfs-

                                                      
1  Vgl. vdek, Faktenpapier zur medizinischen und pflegerischen Versorgung Schleswig-

Holstein 2020, S. 24. 
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gerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit einzelner Kostenpositionen gab es in 
der Vergangenheit regelmäßig Meinungsverschiedenheiten zwischen Ret-
tungsdienstträgern und Kostenträgern. 
 
Die Zahl der Alarmierungen von Rettungsmitteln in Schleswig-Holstein lag 
2019 bei 630.093. Das ist eine Steigerung von 15 % gegenüber 2014. 
Aufgrund der demografischen Entwicklung wird mit einer weiteren Zunah-
me in den kommenden Jahren gerechnet. Dies ist eine der künftigen Her-
ausforderungen, die der Rettungsdienst in Schleswig-Holstein zu bewälti-
gen hat. 
 
Um den Rettungsdienst zu modernisieren und an den aktuellen Bedarf an-
zupassen, trat am 28.03.2017 eine umfassende Novellierung des Schles-
wig-Holsteinischen Rettungsdienstgesetzes1 in Kraft. 
 

25.2 Kooperationen schaffen Synergien und sind vorteilhaft 
 
In den Kreisen Dithmarschen, Rendsburg-Eckernförde, Pinneberg, Stein-
burg und Segeberg ist die Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-
Holstein gGmbH (RKiSH), deren Gesellschafter die jeweiligen Kreise sind, 
mit der Durchführung des Rettungsdienstes beauftragt. Der Zusammen-
schluss der Rettungsdienste mehrerer Kreise zur gemeinsamen Wahr-
nehmung der rettungsdienstlichen Aufgaben hat sich bewährt. Am Beispiel 
der RKiSH lässt sich feststellen, dass die gemeinsame Aufgabenerfüllung 
Synergien schafft, was u. a. in der fachlichen Kompetenz der Verwaltung 
zum Ausdruck kommt. 
 
Wegen der steigenden Anforderungen an den Rettungsdienst ist die Bil-
dung größerer, interkommunaler Einheiten nicht nur wünschenswert, son-
dern geboten. Zu den Anforderungen zählen insbesondere 
• Einführung der mobilen Datenerfassung, 
• Qualitätssicherung, 
• Nutzung der Telemedizin im Rettungsdienst, 
• Personalbindung und -akquise, 
• steigende Einsatzzahlen vor dem Hintergrund demografischer Entwick-

lungen und einer möglichen Anpassung der Krankenhausstrukturen, 
• Vermeidung ungerechtfertigter Inanspruchnahmen des Rettungsdiens-

tes sowie 
• Einführung eines internetbasierten, datenbankgestützten Behandlungs-

kapazitätennachweises. 
 

                                                      
1  Schleswig-Holsteinisches Rettungsdienstgesetz (SHRDG) vom 28.03.2017, GVOBl. 

Schl.-H. S. 76, zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.11.2020, GVOBl. Schl.-H. S. 802. 



196 

Landesrechnungshof Schleswig-Holstein - Bemerkungen 2021 

Kleinere Rettungsdienstbereiche werden diese Aufgaben aufgrund der 
überschaubaren personellen Möglichkeiten nicht eigenständig bewältigen 
können. 
 
Die Kommunalen Landesverbände und die Hansestadt Lübeck weisen 
in diesem Zusammenhang auf die intensive und erfolgreiche interkommu-
nale Zusammenarbeit aller Rettungsdienstträger in der Arbeitsgemein-
schaft Rettungsdienst hin. Beispielhaft werden die landesweit standardi-
sierte zentrale Beschaffung der Fahrzeuge sowie die koordinierte Vergabe 
und Beschaffung weiterer Einsatzmittel (medizintechnische Geräte, 
Schutzkleidung, Softwarekomponenten etc.) genannt. 
 
Der LRH hält die kreisübergreifende Zusammenarbeit in der Arbeitsge-
meinschaft Rettungsdienst ebenfalls für produktiv und zielführend. Insbe-
sondere in Beschaffungsangelegenheiten kommt der Arbeitsgemeinschaft 
Rettungsdienst eine zentrale Bedeutung zu. Die genannten Anforderungen 
an den Rettungsdienst lassen sich jedoch nicht ausschließlich dort lösen. 
Der LRH bleibt daher bei seiner Feststellung, dass weitere Zusammen-
schlüsse mehrerer Rettungsdienstträger erforderlich sind. 
 
Die Möglichkeit zur Professionalisierung der Verwaltung wird dadurch be-
günstigt, dass interkommunale Zusammenschlüsse finanzielle Spielräume 
bei den Verwaltungskosten schaffen. 
 
Aber auch im Einsatzdienst zeigen sich die Vorteile von rettungsdienstli-
chen Zusammenschlüssen. Ausfallzeiten, etwa bedingt durch Krankheiten, 
können durch Beschäftigte anderer Rettungsdienstbereiche leichter kom-
pensiert werden, da ein größerer Mitarbeiterpool zur Verfügung steht. Dies 
mindert die Gefahr, dass Rettungsmittel nicht zur Verfügung stehen, weil 
sie mangels Personal abgemeldet werden müssen. 
 
Die Hansestadt Lübeck gibt in ihrer Stellungnahme an, es sei für den Be-
reich Lübeck unzutreffend, dass Fahrzeuge aufgrund von Krankheitsfällen 
nicht besetzt werden können. Problematisch seien vielmehr unbesetzte 
Stellen. Diese Problematik ließe sich auch durch eine Vergrößerung des 
Rettungsdienstbereichs nicht lösen. 
 
Die Stadt Flensburg weist darauf hin, dass sich durch die Bündelung der 
Aufgaben Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst und die 
Beteiligung der Berufsfeuerwehren am Rettungsdienst krankheitsbedingte 
Ausfälle leichter kompensieren ließen. 
 
Diese Vorteile bieten sich jedoch nur in den 4 kreisfreien Städten. In Ret-
tungsdienstbereichen ohne Beteiligung der Berufsfeuerwehr sind Krank-
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heitsfälle durchaus ein Problem, das durch rettungsdienstliche Zusam-
menschlüsse gemindert werden kann. Der LRH bleibt daher bei seiner 
Feststellung. 
 
Auch auf Ebene der Rettungsleitstellen sollten durch Zusammenschlüsse 
Synergieeffekte realisiert werden. In Schleswig-Holstein werden 7 Ret-
tungsleitstellen betrieben. Bei 3 Rettungsleitstellen liegt die Zahl der Alar-
mierungen unter 65.000 pro Jahr. Bereits 2002 wurde von der Landespoli-
zei darauf hingewiesen, dass Schleswig-Holstein mit 4 Kooperativen 
Regionalleitstellen auskommen würde.1 Im Dezember 2020 hat der 
Segeberger Kreistag beschlossen, die Integrierte Leitstelle Holstein in 
Norderstedt aufzulösen und die Leitstellenaufgaben auf die Kooperative 
Regionalleitstelle West in Elmshorn zu übertragen. Damit wird die Koope-
rative Regionalleitstelle West mit ca. 175.000 Alarmierungen pro Jahr zu-
künftig zur größten Rettungsleitstelle im Land. Dieses Beispiel zeigt, dass 
Zusammenschlüsse von Rettungsleitstellen sehr gut möglich sind. 
 

25.3 Bislang einzige kreisübergreifende Rettungsdienstkooperation muss 
rechtssicher aufgestellt werden 
 
Nach dem Rettungsdienstgesetz ist Rettungsdienst eine staatliche Aufga-
be und durch die Rettungsdienstträger sicherzustellen. Träger des boden-
gebundenen Rettungsdienstes sind die Kreise und kreisfreien Städte. Die-
se können ihre Trägeraufgaben auf einen anderen Rettungsdienstträger 
übertragen oder einen anderen Rettungsdienstträger errichten, soweit Ge-
setze des Landes dies zulassen. In der Gesetzesbegründung wird aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass Rettungsdienst eine hoheitliche Auf-
gabe ist, die in öffentlich-rechtlicher Rechtsform wahrzunehmen ist.2 

Mit der Durchführung des Rettungsdienstes können die Rettungsdienstträ-
ger demgegenüber Dritte beauftragen. Die Aufgabenverantwortung als 
Rettungsdienstträger wird durch die Beauftragung Dritter nicht berührt. Sie 
ist nicht disponibel. Unter Aufgabenverantwortung versteht der Gesetzge-
ber „insbesondere die Vorhalteplanung, die Vorgaben für die operative 
Aufgabendurchführung, die Finanzierung, die Haftung und die Aufsicht.“3 
 
In den Kreisen, in denen die RKiSH mit der Durchführung beauftragt ist, 
nimmt sie diese Aufgaben wahr. Sie agiert damit faktisch wie ein Rettungs-
dienstträger. 

                                                      
1  Vgl. Bemerkungen 2011 des LRH, Nr. 13.3. 
2  Landtagsdrucksache 18/4586, S. 40. 
3  Landtagsdrucksache 18/4586, S. 46. 
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Bei der Umsetzung der Verträge muss beachtet werden, dass rechtlich die 
Aufgabenverantwortung weiter bei den Rettungsdienstträgern liegt. Diese 
Aufgabenverantwortung könnte im Rahmen der rechtlichen Vorgaben des 
Rettungsdienstgesetzes auf eine Anstalt des öffentlichen Rechts übertra-
gen werden. 
 
Der Kreis Dithmarschen weist in seiner Stellungnahme darauf hin, dass 
sich die gewählte Rechtsform aus Sicht der 5 Rettungsdienstträger be-
währt habe. Deshalb habe die RKiSH bei der letzten Novellierung des Ret-
tungsdienstgesetzes 2020 angeregt, die Übertragung von Trägeraufgaben 
auf eine juristische Person des privaten Rechts zuzulassen, sofern aus-
schließlich Rettungsdienstträger Gesellschafter seien.1 Die Anregung wur-
de nicht in das Gesetz aufgenommen. 
 

25.4 Kooperationen auch in der Ausbildung zweckmäßig 
 
Die schulische Ausbildung von Rettungsfachpersonal findet an staatlich 
anerkannten Rettungsdienstschulen statt, die der Schulaufsicht des Lan-
des unterliegen. 
 
Verglichen mit anderen Berufsausbildungszweigen sind die staatlich aner-
kannten Notfallsanitäterschulen mit durchschnittlich 31,6 Auszubildenden 
pro Schule und Jahr klein. Im Bundesdurchschnitt haben Ausbildungsstät-
ten für Gesundheits- und Krankenpflege an Krankenhäusern 77,9 geneh-
migte Ausbildungsplätze pro Schule und Jahr.2 Nur die RKiSH, die die 
größte Rettungsdienstschule in Schleswig-Holstein betreibt, erreicht mit 66 
- ab 2020 sogar 88 - Ausbildungsplätzen für Notfallsanitäter pro Jahr zu-
züglich zweier Klassen für Rettungssanitäter eine ähnliche Größenord-
nung. 
 
Ein Zusammenschluss von mehreren Rettungsdienstträgern ist auch bei 
der Ausbildung erforderlich. Der Lehrermangel ist eines der größten Pro-
bleme der Rettungsdienstschulen. Nur größere Schuleinheiten werden 
künftig in der Lage sein, dem Lehrpersonal attraktive Arbeitsplätze zu bie-
ten, Krankheits- und Urlaubsausfälle durch vorhandenes Lehrpersonal 
auszugleichen und qualifizierten Unterricht sicherzustellen. Die erforderli-
che Schülerzahl für eine mehrzügige Rettungsdienstschule kann aber nur 
über den Zusammenschluss mehrerer Rettungsdienstbereiche erreicht 
werden. Gerade bei den Berufsfeuerwehren sieht der LRH gute Voraus-
setzungen, um zeitnah eine gemeinsame Ausbildungseinheit an einem Ort 

                                                      
1  Umdruck 19/4076, S. 1 f. 
2  Dielmann, Rehwinkel, Weisbrod-Frey, Friedrich-Ebert-Stiftung: Berufliche Bildung im Ge-

sundheitswesen - Reformbedarfe und Handlungsvorschläge, WISO Diskurs 06/2020, 
S. 7. 
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zu errichten - ähnlich der Landesfeuerwehrschule. Doch auch die übrigen 
Kreise sollten Ausbildungskooperationen prüfen - gegebenenfalls mit be-
stehenden Schulen. 
 
Die Hansestadt Lübeck bestätigt, dass Unterrichtsausfälle in größeren 
Einrichtungen unter Umständen besser kompensiert werden könnten. Als 
Nachteil einer zentralen Ausbildungsstätte nennt sie lange Fahrtwege für 
das Lehrpersonal. 
 
Der LRH bleibt bei seiner Feststellung. Die steigende Zahl an Berufspend-
lern ist ein Indiz dafür, dass die Bereitschaft besteht, für attraktive Arbeits-
bedingungen längere Anfahrtswege in Kauf zu nehmen. 
 

25.5 Kostenbeteiligung des Landes möglich 
 
Das Rettungsdienstgesetz bestimmt, welche Kosten zu den Kosten des 
Rettungsdienstes gehören. Eine Kostenbeteiligung durch das Land ist 
möglich (vgl. § 6 Abs. 5 Rettungsdienstgesetz). Danach kann das Land im 
Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel Zuwendungen zu den Kosten der er-
forderlichen mittel- und langfristigen Investitionen gewähren. Dies gilt vor-
rangig für solche Maßnahmen, die überregional wirken. Auch das Ret-
tungsdienstgesetz in der vorherigen Fassung ließ eine entsprechende 
Kostenbeteiligung des Landes zu.1 
 
Das Rettungsdienstgesetz verpflichtet die Rettungsdienstträger, ein lan-
desweit einheitliches Qualitätsmanagement zu betreiben. Anhand einer 
standardisierten elektronischen Datenerfassung und -auswertung ist von 
einer zentralen Stelle eine regelmäßige Analyse der Struktur-, Prozess- 
und Ergebnisqualität des Rettungsdienstes vorzunehmen, um daraus 
mögliche Verbesserungen zu ermitteln und deren Umsetzung zu realisie-
ren. Zur Vorbereitung der Errichtung dieser zentralen Stelle erfolgte die 
bislang einzige finanzielle Beteiligung durch das Land. Da die Kostenträ-
ger sich nicht in der Pflicht zur Übernahme der Kosten sehen, würde sich 
die Errichtung der zentralen Stelle ohne Kostenübernahme durch das 
Land noch weiter verzögern. Bereits 2018 hatten die Rettungsdienstträger, 
der Städteverband Schleswig-Holstein und der Schleswig-Holsteinische 
Landkreistag den Entschluss gefasst, für die Errichtung einer zentralen 
Stelle einen externen Berater zu beauftragen, um die optimale Lösung zu 
finden. Die vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und 
Senioren (Sozialministerium) zugesagte Kostenbeteiligung von bis zu 
50 Tausend € hätte nur einen Bruchteil der Gutachterkosten gedeckt. Die 

                                                      
1  Vgl. § 8 Abs. 3 des Gesetzes über die Notfallrettung und den Krankentransport (Ret-

tungsdienstgesetz - RDG) vom 24.03.1975, GVOBl. Schl.-H. S. 44, außer Kraft getreten 
durch Gesetz vom 28.03.2017, GVOBl. Schl.-H. S. 256. 
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volle Übernahme der Gutachterkosten durch das Land hätte das Verfahren 
beschleunigt. Zudem hätte sich die Chance auf eine optimale Lösung in 
Bezug auf die zentrale Stelle erhöht. 
 
Das Sozialministerium und die Kommunalen Landesverbände verwei-
sen darauf, dass nach § 6 Abs. 5 Rettungsdienstgesetz Fördermittel von 
1,5 Mio. € als Festbetragsfinanzierung für 2020 bis 2022 bewilligt worden 
seien. Damit würden die Projektkosten für die Einführung eines landesweit 
einheitlichen, internetbasierten und datenbankgestützten Behandlungska-
pazitätennachweises sowie der Aufbau einer zentralen Qualitätssicherung 
im Rettungsdienst gefördert. 
 
Der LRH stellt klar, dass das Land damit auch seiner gesetzlichen Finan-
zierungsverpflichtung gegenüber den notfallversorgenden Krankenhäusern 
nachkommt. Diese sind gesetzlich verpflichtet, über das System zeitaktuell 
ihre verfügbaren Behandlungskapazitäten für die Versorgung von Patien-
tinnen und Patienten des Rettungsdienstes zu erfassen. Die Investitions-
kosten bei den Krankenhäusern sind explizit keine Kosten des Rettungs-
dienstes. 
 

25.5.1 Ungeklärte Kostenfrage hat Ausbildung der Notfallsanitäter verzögert 
 
Die zentrale Stelle ist nur einer von mehreren Sachverhalten, in denen die 
Kostenträger in den vergangenen Jahren ihre Verpflichtung zur Kosten-
übernahme angezweifelt haben. Wichtigstes Beispiel waren die Kosten für 
die Aus- und Weiterbildung von Notfallsanitätern. 2014 hat der Bundesge-
setzgeber das Berufsbild Notfallsanitäter geschaffen. Auch nach Änderung 
des Rettungsdienstgesetzes 2015 haben die Kostenträger die Verpflich-
tung zur Kostenübernahme für die Aus- und Weiterbildung zum Notfallsan-
itäter infrage gestellt und die entsprechende Gesetzgebungskompetenz 
des Landes gerichtlich angezweifelt. Erst durch Beschluss des Schleswig-
Holsteinischen Oberverwaltungsgerichts im Dezember 2018 wurde die 
Kostenfrage zugunsten der Rettungsdienstträger geklärt.1 Die lange unge-
klärte Kostenfrage hat in einigen Rettungsdienstbereichen zu einer Ausbil-
dungsverzögerung geführt. Einige Rettungsdienstbereiche haben zur Ver-
meidung einer Ausbildungslücke trotz der bestehenden Rechtsunsicher-
heit bereits 2014 mit der Ausbildung von Notfallsanitätern begonnen. 
Dadurch sind bis heute Kosten von 2,3 Mio. € strittig. Durch ein schnelle-
res Handeln des Landesgesetzgebers hätte diese Rechtsunsicherheit ver-
mieden werden können. 
 

  

                                                      
1  OVG Schleswig-Holstein, Beschluss vom 12.12.2018 - 4 LA 135/17. 
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25.5.2 Notwendige Innovationen verzögern sich 
 
Angesichts der stark zunehmenden Kosten des Rettungsdienstes in 
Schleswig-Holstein ist davon auszugehen, dass die Kostenträger auch in 
Zukunft sehr genau darauf achten werden, für welche der erbrachten Leis-
tungen die Verpflichtung zur Kostenübernahme besteht. Seitens der Kos-
tenträger war in den vergangenen Jahren insbesondere im Zusammen-
hang mit technischen Neuerungen und Innovationen die fehlende Bereit-
schaft zu beobachten, für die Kosten aufzukommen. Dies führte dazu, 
dass bestimmte Maßnahmen, die von den Rettungsdienstträgern als not-
wendig erachtet wurden, nicht oder nur mit erheblicher Verzögerung um-
gesetzt werden konnten. Beispiele hierfür sind die Umstellung auf die digi-
tale Einsatzdokumentation, die Anschaffung elektrohydraulischer Tragen 
und anderer gesundheitsfördernder Maßnahmen sowie die Nutzung der 
Telemedizin im Rettungsdienst. Für Modellprojekte und Innovationen, die 
für eine zukunftsorientierte Entwicklung des Rettungsdienstes nutzbrin-
gend wären, bestehen unter diesen Bedingungen kaum Spielräume. 
 
Gerade Weiterentwicklungen sind jedoch erforderlich, weil der Rettungs-
dienst bereits jetzt an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Wenn die Einsatz-
zahlen weiterhin ansteigen und die Ausbildungskapazitäten nicht deutlich 
erhöht werden, ist die Versorgung der Menschen in Schleswig-Holstein ge-
fährdet. Es ist absehbar, dass eine kontinuierliche Aufstockung der ret-
tungsdienstlichen Vorhaltestunden, wie in der Vergangenheit, mangels 
Personal nicht mehr lange möglich sein wird. Schon heute steht dem Ret-
tungsdienst weniger Personal zur Verfügung als 2014 - bei 15 % mehr 
Alarmierungen. Die Situation wird sich ab 2024 noch einmal verschärfen, 
wenn die Übergangsfrist für die Weiterqualifizierung der Rettungsassisten-
ten zu Notfallsanitätern ausläuft. Ein Rettungswagen ist ab diesem Zeit-
punkt zwingend mit mindestens einem Notfallsanitäter zu besetzen.1 Fehlt 
dieser, ist ein Einsatz nicht zulässig. 
 
Eine dem Personalmangel im Pflegedienst vergleichbare Situation gilt es 
durch rechtzeitige zielgerichtete Maßnahmen zu verhindern. Daher sollte 
es den Rettungsdienstträgern ermöglicht werden, neue Ideen gerade im 
sektorenübergreifenden Grenzbereich zwischen Rettungsdienst und ver-
tragsärztlichem Notdienst zu entwickeln. Sie sollten beispielsweise den 
Einsatz alternativer ressourcensparender Rettungsmittel bei möglichen 
Bagatellverletzungen und -erkrankungen erproben. Auch sollten Strategien 
entwickelt werden, wie ungerechtfertigte Inanspruchnahmen und Fehlein-
sätze zukünftig verringert werden können. Für sektorenübergreifende Pro-

                                                      
1  Vgl. § 15 Abs. 2 des Schleswig-Holsteinischen Rettungsdienstgesetzes (SHRDG) vom 

28.03.2017, GVOBl. Schl.-H. S. 276, zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.11.2020, 
GVOBl. Schl.-H. S. 802. 
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jekte sieht das Land im Haushalt 2021 knapp 5 Mio. € vor. Die Landesre-
gierung sollte diese Mittel auch für innovative Projekte im Rettungsdienst 
verfügbar machen. 
 
Als Beispiele für in anderen Bundesländern bereits durchgeführte erfolg-
versprechende Pilotprojekte sind insbesondere der Gemeindenotfallsanitä-
ter und der Einsatz von Telemedizin im Rettungsdienst zu nennen. Solche 
Projekte lassen sich jedoch nur mit zusätzlichen finanziellen Mitteln reali-
sieren. 
 

25.6 Höhe der Benutzerentgelte kein Indiz für Wirtschaftlichkeit 
 
Die Benutzungsentgelte für die Rettungsmittel unterscheiden sich je nach 
Rettungsdienstbereich deutlich und lagen z. B. für einen Rettungswagen 
2019 zwischen 376,23 € in der Stadt Neumünster und 1.100,39 € im Kreis 
Dithmarschen. Neben den Pauschalentgelten werden in der Regel zusätz-
lich Kilometerentgelte vereinbart. Aus den sich stark unterscheidenden 
Nutzungsentgelten für Rettungsmittel darf jedoch nicht fälschlicherweise 
der Schluss gezogen werden, dass einige Rettungsdienstträger den Ret-
tungsdienst wirtschaftlicher durchführen als andere. 
 
Die Nutzungsentgelte werden zwischen den Rettungsdienstträgern und 
den Kostenträgern anhand der kalkulatorischen Gesamtkosten und der 
voraussichtlichen Einsatzzahlen vereinbart. Niedrige Nutzungsentgelte 
sprechen demzufolge für eine hohe Anzahl von Einsätzen und hohe Ent-
gelte für eine niedrige Zahl von Einsätzen. Denn Planungsgrundlage für 
die Verteilung der Rettungswachen und der Rettungsmittel mit dem ent-
sprechenden Rettungsfachpersonal ist nicht die Zahl der zu erwartenden 
Einsätze, sondern die durch Landesverordnung vorgegebene Hilfsfrist von 
12 Minuten. Die Vorhaltekosten, die den Großteil der Gesamtkosten aus-
machen, entstehen daher unabhängig vom Nutzungsgrad der Rettungs-
mittel und sind kaum beeinflussbar. 
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